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 Fasnacht 2020 
 
Gestützt auf das Gastgewerbegesetz und die dazu gehörenden Verordnungen wird für die Fas-
nacht 2020 Folgendes festgelegt: 
 

 Öffnungszeiten für Restaurations- und Beherbergungsbetriebe und Vereins- und 
Klubwirtschaften 

 
Während der Fasnacht 2020 dürfen Restaurations- und Beherbergungsbetriebe und Ver-
eins- und Klubwirtschaften vom 

 
Sonntagabend, 01.03.2020 bis Donnerstagmorgen, 05.03.2020 um 05.00 Uhr 
durchgehend geöffnet sein. 

 
Ausnahmebewilligungen für längere Öffnungszeiten für den 

 
Kehraus-Samstag, 07.03.2020 
sowie die drei 
Bummel-Sonntage, 08.03.2020, 15.03.2020 und 22.03.2020 
sind mit dem entsprechenden Gesuchformular schriftlich zu beantragen. Vorbehalten 
bleibt eine durch das Amt für Umwelt und Energie, Abteilung Lärmschutz, verfügte Ein-
schränkung. 

 

 Öffnungszeiten für Gelegenheits- und Festwirtschaften 
 

Unter Vorbehalt einer gemäss Bau- und Planungsverordnung allenfalls erforderlichen Be-
willigung werden für Gelegenheits- und Festwirtschaften die folgenden maximalen Öff-
nungszeiten festgelegt: 

 
Sonntag vor dem Morgestraich, 01.03.2020 
17.00 - 22.00 Uhr 

 
Fasnachts-Montag (Morgestraich), 02.03.2020 
ab 06.00 Uhr durchgehend bis Donnerstagmorgen, 05.03.2020, 05.00 Uhr 

 
Bewilligungsgesuche sind bis spätestens 17. Februar 2020 schriftlich an die folgende Adresse zu 
richten: 
 
Bau- und Verkehrsdepartement 
Bau- und Gastgewerbeinspektorat 
Abt. Gastgewerbebewilligungen 
Münsterplatz 11 
Postfach 
4001 Basel 
 
Gesuchformulare sind abrufbar unter www.bgi.bs.ch. 
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ln allen öffentlich zugänglichen Innenräumen, die dem Gastgewerbegesetz unterstellt sind, ist das 
Rauchen verboten. Auf Rauchverbote ist deutlich hinzuweisen. 
Auch in Zelten, Wintergärten, Hallen oder Eingangsbereichen gilt das Rauchverbot, sofern sie auf 
mehr als der Hälfte aller Seiten geschlossen sind. 
 
Sind Vereins- und Klubwirtschaften während der Fasnacht ausnahmsweise nicht nur für Ver-
einsmitglieder sondern für jedermann zugänglich, dann gilt das Rauchverbot auch. 
 
 
S'Bau- und Verkehrsdepartemänt wynscht allne 
... drey wunderscheeni Dääg! 
 
 

 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/ku2raza/ku2raza1802/ku2raza180200001/95522706-rauchverbot-in-der-roten-wiedergabe-der-illustration-auf-wei%C3%9Fem-hintergrund.jpg&imgrefurl=https://de.123rf.com/photo_95522706_rauchverbot-in-der-roten-wiedergabe-der-illustration-auf-wei%C3%9Fem-hintergrund.html&docid=_NcWcclHoyuByM&tbnid=8k0nSHJTANOmhM:&vet=10ahUKEwinn5Df2rHlAhWIYlAKHcWlCMAQMwiCASgiMCI..i&w=1300&h=1300&hl=de&bih=1158&biw=1180&q=rauchverbot&ved=0ahUKEwinn5Df2rHlAhWIYlAKHcWlCMAQMwiCASgiMCI&iact=mrc&uact=8

